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1. Begriffsbestimmung
Die HA-WI Kunststoffe GmbH & Co. KG wird nachfolgend als „Verwenderin“ bezeichnet, der 
jeweilige Vertragspartner als „Auftraggeber“.

2. Allgemeines
(1) Die nachstehenden Bedingungen gelten f�r alle Lieferungen der Verwenderin mit 
Ausnahme von Lieferungen im Sinne von � 474 BGB. Sie gelten f�r k�nftige Lieferungen 
auch ohne erneute Bekanntgabe. Die Verwenderin verkauft und liefert stets nur nach ihren 
eigenen Bedingungen. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht 
Vertragsinhalt, auch wenn die Verwenderin ihnen nicht ausdr�cklich widerspricht.

(2) Die Angebote der Verwenderin sind freibleibend, soweit sie nicht ausdr�cklich als 
Festangebote bezeichnet sind. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. 

(3) Vereinbarungen jeder Art – auch Erg�nzungen, �nderungen, Nebenabreden – werden 
erst durch schriftliche Best�tigung der Verwenderin bindend. Dies gilt insbesondere f�r 
Vereinbarungen, die von den Reisenden und Beauftragten (Auftragssachbearbeitern) der 
Verwenderin getroffen werden. 

3. Lieferungen
(1) Die Lieferungen der Verwenderin erfolgen ab Werk auf Kosten und Gefahr des 
Auftraggebers, standardm��ig lose gesch�ttet in Kartons. S�mtliche mit der Verpackung 
verbundenen Kosten, Fracht und Porto gehen zu Lasten des Auftraggebers. Eine 
Transportversicherung wird von der Verwenderin nicht abgeschlossen. Eine Haftung f�r 
Transportsch�den ist ausgeschlossen. 

(2) Die Auslieferung erfolgt im �brigen nach Incoterm 2010 EXW.

(3) Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % des Gesamtlieferumfangs sind zul�ssig und 
berechtigen nicht zum R�cktritt. Sie sind in diesem Sinne unerheblich. Teillieferungen sind 
zul�ssig, soweit f�r den Auftraggeber zumutbar. 

(4) Auf Abruf bestellte Ware muss sp�testens nach 12 Monaten vollst�ndig abgenommen 
sein. Diese Frist beginnt mit dem Datum der Auftragsbest�tigung. Der Auftraggeber hat mit 
Erteilung des Abrufauftrages die Abruftermine verbindlich anzugeben. Die Verwenderin ist 
berechtigt, f�r am Ende der Laufzeit nicht vollst�ndig abgenommene Waren Schadensersatz 
wegen Nichterf�llung zu verlangen, ohne dass es hierzu einer weiteren Nachfristsetzung 
bedarf.

(5) Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich. Die vereinbarte Lieferfrist verl�ngert sich 
angemessen bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse wie Betriebsst�rung, Verz�gerungen 
in der Anlieferung wesentlicher Materialien, Verz�gerungen im Werkzeugbau, Streik und 
Aussperrung, erheblichem Personalausfall durch Krankheit, Verkehrsst�rung und sonstigen 
F�llen h�herer Gewalt, gleichg�ltig, ob diese Hindernisse in der Sph�re der Verwenderin 
oder in der eines Zulieferers eintreten. 

(6) Richtige und rechtzeitige Beschaffung von Rohstoffen bleibt vorbehalten. Die 
Verwenderin wird den Auftraggeber im gegebenen Fall unverz�glich �ber die 
Nichtverf�gbarkeit des Rohstoffes informieren.

(7) Nicht verschuldete Betriebsst�rungen jeder Art berechtigen die Verwenderin zum 
R�cktritt vom Vertrag ohne schadensersatzpflichtig zu werden.
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4. Sonderanfertigung, Zeichnungen, Muster, Modelle
(1) Hat die Verwenderin nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von 
beigestellten Teilen des Auftraggebers zu liefern, so steht der Auftraggeber daf�r ein, dass 
Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden.

Die Verwenderin wird den Auftraggeber auf die ihr bekannten Rechte hinweisen. Der 
Auftraggeber hat die Verwenderin von Anspr�chen Dritter freizustellen und den Ersatz des 
entstandenen Schadens zu leisten. Wird ihr die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten 
unter Berufung auf ein ihm geh�riges Schutzrecht untersagt, so ist die Verwenderin – ohne 
Pr�fung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten bis zur Kl�rung der Rechtslage durch den 
Auftraggeber und den Dritten einzustellen. Sollte der Verwenderin durch die Verz�gerung die 
Weiterf�hrung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so ist sie zum R�cktritt berechtigt.

(2) Der Verwenderin �berlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag gef�hrt 
haben, werden auf Wunsch zur�ckgesandt, sonst ist sie berechtigt, sie drei Monate nach 
Abgabe des Angebotes zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt f�r den Auftraggeber 
entsprechend. Der zur Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner von seiner 
Vernichtungsabsicht rechtzeitig vorher zu informieren.

(3) Der Verwenderin stehen die Urheber- und gegebenenfalls gewerblichen Schutzrechte, 
insbesondere alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihr oder von Dritten in ihrem 
Auftrag gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entw�rfen und Zeichnungen zu.

5. Lohnverarbeitung
(1) Die Anlieferung von Rohstoffen und Halbfabrikaten zur Lohnverarbeitung und 
Lohnveredelung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers ebenso wie die 
R�cklieferung der Fertigware.

(2) Bei Nichterf�llung dieser Voraussetzungen verl�ngert sich die Lieferzeit angemessen. 
Au�er in F�llen h�herer Gewalt tr�gt der Auftraggeber die entstehenden Mehrkosten auch 
f�r Fertigungsunterbrechungen.

6. Preise
(1) Die Preise der Verwenderin sind Nettopreise zuz�glich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Die Verwenderin ist bei neuen Auftr�gen (= Anschlussauftr�ge) nicht an die 
vorhergehenden Preise gebunden.

(2) Mindermengenzuschl�ge berechnet die Verwenderin anhand des f�r jede Warengruppe 
festgelegten Mindestbestellwertes je Artikel. Die Zuschl�ge staffeln sich wie folgt:

- Ist der Artikel auf Lager oder eine Fertigung des Artikels geplant, wird bei �berschreiten 
des halben Mindestbestellwertes ein Zuschlag von 30,00 €, sonst ein Zuschlag von 
45,00 € erhoben.

- Ist eine auftragsbezogene Fertigung des Artikels notwendig, wird bei �berschreiten des 
halben Mindestbestellwertes ein Zuschlag von 75,00 €, sonst ein Zuschlag von 90,00 € 
erhoben.

(3) Wird eine fest in Auftrag gegebene St�ckzahl teilweise storniert, so wird bei Storno vor 
Beginn der Produktion des stornierten Teils ein angemessener Mindermengenzuschlag, in 
H�he von 15 % der Bestellsumme erhoben. Nach dem Produktionsbeginn werden 
fertiggestellte St�cke trotz Storno voll berechnet, w�hrend auf halbfertige Teile 
ausgliederbare, mengenabh�ngige Kostenersparnisse abgesetzt werden.
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(4) Liegt zwischen Auftragsbest�tigung und vereinbarter Lieferung ein Zeitraum von mehr als 
vier Monaten, so beh�lt sich die Verwenderin Preis�nderungen durch inzwischen 
eingetretene Lohn- und Materialpreiserh�hung vor, soweit die Verz�gerung nicht von der 
Verwenderin zu vertreten ist. Eine Netto-Preiserh�hung von mehr als 5 % berechtigt den 
Besteller, ohne schuldhaftes Z�gern vom Vertrag zur�ckzutreten.

(5) Der Mindestrechnungswert f�r Lieferungen im Inland betr�gt 50,- EUR, f�r Lieferungen in 
die Mitgliedsstaaten der EU 75,- EUR. F�r Lieferungen in Drittl�nder au�erhalb der EU gilt
ein Mindestrechnungswert von 100,- EUR zzgl. einer Verwaltungskostenpauschale f�r den 
Aufwand f�r Zollformalit�ten von 50,- EUR. Ab einem reinen Rechnungswert von 500,- EUR 
entf�llt die Verwaltungskostenpauschale.

7. Zahlung, FÄlligkeit, Verzug, Schadensersatz
(1) Die Verg�tung ist in vollem Umfang bei Lieferung der Ware an den Auftraggeber f�llig. 
F�r Teillieferungen kann Teilzahlung verlangt werden. Der Auftraggeber kommt ohne weitere 
Erkl�rung von der Verwenderin 14 Tage nach dem F�lligkeitstag in Verzug, soweit er nicht 
bezahlt hat. 

Ma�gebend ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf dem Konto der Verwenderin. Mit 
�berschreitung des Zahlungsziels kommt der Auftraggeber in Verzug, ohne dass es einer 
weiteren Mahnung durch die Verwenderin bedarf. 

Zahlungen sind an die Verwenderin unmittelbar zu leisten. Weder die Au�endienstmitarbeiter 
noch Handelsvertreter der Verwenderin sind zum Inkasso berechtigt.

Im Falle des Vorhandenseins von M�ngeln steht dem Auftraggeber ein 
Zur�ckbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft; in 
einem solchen Fall ist der K�ufer nur zur Zur�ckbehaltung berechtigt, soweit der 
einbehaltene Betrag im angemessenen Verh�ltnis zu den M�ngeln und den 
voraussichtlichen Kosten der Nacherf�llung steht. 

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Anspr�che und Rechte wegen M�ngeln geltend zu 
machen, wenn er f�llige Zahlungen nicht geleistet hat und der f�llige Betrag in einem 
angemessenen Verh�ltnis zu dem Wert der – mit M�ngeln behafteten – Lieferung steht.

(2) Ab Verzugseintritt, also vom Tage der �berschreitung des Zahlungszieles an, berechnet 
die Verwenderin gesetzliche Verzugszinsen in H�he von acht Prozentpunkten �ber dem 
Basiszinssatz gem. � 288 Abs. 2 BGB. Weitergehende Zinsanspr�che bleiben vorbehalten.

(3) Dar�ber hinaus beh�lt sich die Verwenderin s�mtliche weiteren gesetzlichen Rechte 
wegen Verzuges vor, insbesondere das Recht, vom Vertrag zur�ckzutreten und 
Schadensersatz wegen Nichterf�llung zu verlangen.

Als Schadensersatz ist in diesem Fall ohne Nachweis eine Pauschale von 25 % des 
Kaufpreises ohne Mehrwertsteuer zu zahlen, es sei denn der Auftraggeber weist einen 
geringeren oder die Verwenderin einen h�heren Schaden nach.

(4) Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt vorbehalten. Schecks oder 
rediskontf�hige Wechsel werden nur erf�llungshalber angenommen, s�mtliche damit 
verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

8. Eigentumsvorbehalt
(1) Die von der Verwenderin gelieferte Ware bleibt in ihrem Eigentum, bis alle der 
Verwenderin gegenw�rtig und mit der gelieferten Ware im Zusammenhang stehenden 
k�nftigen Anspr�che gegen den Auftraggeber erf�llt sind. Bei Hereingabe von Schecks und 



Verkaufs- und Lieferbedingungen der HA-WI Kunststoffe GmbH & Co. KG, Bad Laasphe

Version 02/2011 4 von 7

Wechseln gilt dies bis zur endg�ltigen Einl�sung. Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderung von der Verwenderin gegen den 
Auftraggeber. 

Bei Pflichtverletzung des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die 
Verwenderin auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu 
verlangen und/oder vom Vertrag zur�ckzutreten; der Auftraggeber ist zur Herausgabe 
verpflichtet. 

Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes liegt keine R�cktrittserkl�rung der 
Verwenderin, es sei denn, dies wird ausdr�cklich erkl�rt.

Erkl�rt die Verwenderin den R�cktritt, so ist sie berechtigt, die Ware freih�ndig zu verkaufen 
oder versteigern zu lassen. Die R�cknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten 
Erl�s, h�chstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Anspr�che auf 
Schadensersatz, insbesondere entgangenem Gewinn, bleiben vorbehalten.

(2) Der Auftraggeber ist berechtigt, die im Eigentum der Verwenderin stehende Ware 
(Vorbehaltsware) im regelm��igen Gesch�ftsverkehr weiter zu ver�u�ern.

Er hat in jedem Fall das Eigentum zu Gunsten der Verwenderin auch gegen�ber dem 
Drittk�ufer ausdr�cklich vorzubehalten.

(3) Der Auftraggeber tritt der Verwenderin bereits jetzt alle ihm aus der Weiterver�u�erung 
oder einem sonstigen Rechtsgrund hinsichtlich der Ware jetzt oder sp�ter zustehenden 
Anspr�che ab, gleichg�ltig ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Vereinbarung weiter 
ver�u�ert wird oder ob sie mit einem Grundst�ck oder mit beweglichen Sachen verbunden 
wird. Eine Ver�u�erung ohne die vorherige ausdr�ckliche Zustimmung der Verwenderin ist 
unzul�ssig, wenn bez�glich der gegen den Dritten entstehenden Forderung ein 
Abtretungsverbot besteht oder diese Forderung bereits anderweitig abgetreten ist. Wird die 
Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder zusammen mit nicht der Verwenderin geh�renden 
Waren ver�u�ert oder wird sie mit einem Grundst�ck oder verbunden, gilt ein erststelliger 
Teilbetrag der Forderung des Auftraggebers gegen seine Abnehmer in H�he des zwischen 
dem Auftraggeber und der Verwenderin vereinbarten Lieferpreises der Vorbehaltsware als 
abgetreten.

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterver�u�erung einzuziehen, so 
lange er der Verwenderin gegen�ber mit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht in Verzug ist. 
Er ist dagegen nicht berechtigt, �ber derartige Forderungen durch Abtretung oder in 
sonstiger Weise zu verf�gen. Auf das Verlangen der Verwenderin hin ist er verpflichtet, die 
Abtretung an die Verwenderin seinen Abnehmern bekannt zu machen. Die Verwenderin ist 
jederzeit berechtigt, die Abtretung offen zu legen. 

(5) Etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Auftraggeber f�r die 
Verwenderin vor, ohne dass f�r die Verwenderin daraus Verpflichtungen entstehen. Auch die 
be- oder verarbeiteten Waren bzw. Materialien dienen zur Sicherung s�mtlicher in Abs. (1) 
bezeichneter Forderungen. Werden die von der Verwenderin gelieferten Materialien 
zusammen mit der Verwenderin nicht geh�renden Materialien verarbeitet, so wird die 
Verwenderin Miteigent�merin an den neu entstehenden Sachen im Verh�ltnis des 
Rechnungswertes der der Verwenderin geh�renden und verarbeiteten Waren zum Wert der 
anderen verarbeiteten Gegenst�nde. Sollten die Eigentumsrechte der Verwenderin durch 
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung untergehen, so tritt der Auftraggeber schon 
jetzt s�mtliche ihm aus diesem Vorgang entstehenden Forderungen an die Verwenderin ab. 

(6) Werden die Rechte der Verwenderin durch Ma�nahmen Dritter beeintr�chtigt, so ist der 
Auftraggeber verpflichtet, die Verwenderin unverz�glich zu unterrichten und alle Ausk�nfte 
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und Unterlagen zur Wahrung der Rechte der Verwenderin zur Verf�gung zu stellen. Die der 
Verwenderin durch die Verfolgung ihrer Rechte entstehenden Kosten hat der Auftraggeber 
zu erstatten.

(7) Bis zur Begleichung oben genannter Anspr�che der Verwenderin ist eine Verpf�ndung 
oder Sicherungs�bereignung der von der Verwenderin gelieferten Waren untersagt. Bis 
dahin ist eine Verpf�ndung oder Abtretung von Forderung an Dritte und nach dem Gesetz 
bevorrechtigte Gl�ubiger ohne die ausdr�ckliche schriftliche Zustimmung der Verwenderin 
unzul�ssig.

(8) Die Verwenderin wird auf Anforderung die ihr zustehenden Sicherungsrechte insoweit frei 
geben, als ihr Wert die noch zu sichernden Forderung um mehr als 20 % �bersteigt.

9. Formen (Werkzeuge)
(1) Der Preis f�r Formen enth�lt auch die Kosten f�r einmalige Bemusterung, nicht jedoch 
die Kosten f�r Pr�f- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie vom Auftraggeber veranlasste 
�nderungen. Kosten f�r weitere Bemusterungen, die die Verwenderin zu vertreten hat, 
gehen zu ihren Lasten.

(2) Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleibt die Verwenderin Eigent�merin der f�r den 
Auftraggeber durch die Verwenderin selbst oder durch einen von ihr beauftragten Dritten 
hergestellten Formen. Formen werden nur f�r Auftr�ge des Auftraggebers verwendet, 
solange der Auftraggeber seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Die 
Verwenderin ist nur dann zum kostenlosen Ersatz dieser Formen verpflichtet, wenn diese zur 
Erf�llung einer dem Auftraggeber zugesicherten Ausbringungsmenge erforderlich sind. Die 
Verpflichtung der Verwenderin zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten 
Teilelieferung aus der Form und vorheriger Benachrichtigung des Auftraggebers.

(3) Soll vereinbarungsgem�� der Auftraggeber Eigent�mer der Formen werden, geht das 
Eigentum nach vollst�ndiger Zahlung des Kaufpreises f�r sie auf ihn �ber. Die �bergabe der 
Formen an den Auftraggeber wird durch die Aufbewahrung zu Gunsten des Auftraggebers 
ersetzt. Unabh�ngig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Auftraggebers und von 
der Lebensdauer der Formen ist die Verwenderin bis zur Beendigung des Vertrages zu 
ihrem ausschlie�lichen Besitz berechtigt. Die Verwenderin hat die Formen als 
Fremdeigentum zu kennzeichnen und auf Verlangen des Auftraggebers auf dessen Kosten 
zu versichern.

(4) Bei auftraggebereigenen Formen gem�� Abs. (3) und/oder vom Auftraggeber leihweise 
zur Verf�gung gestellten Formen beschr�nkt sich die Haftung der Verwenderin bez�glich 
Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten f�r 
Reparatur, Instandhaltung und Versicherung tr�gt der Auftraggeber. Verpflichtungen der 
Verwenderin erl�schen, wenn nach Erledigung des Auftrages und entsprechender 
Aufforderung der Auftraggeber die Formen nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange 
der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfang 
nachgekommen ist, steht der Verwenderin in jedem Fall ein Zur�ckbehaltungsrecht an den 
Formen zu.

10. LeistungsstÅrungen, VerjÄhrung
(1) Wird eine f�llige Leistung von der Verwenderin nicht oder nicht vertragsgem�� erbracht, 
kann der Auftraggeber Nacherf�llung innerhalb angemessener Frist beanspruchen. Nach 
Wahl der Verwenderin kann die Nacherf�llung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
erfolgen. 
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Nach zwei erfolglosen Nacherf�llungsversuchen ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag 
zur�ckzutreten.

(2) In allen F�llen, in denen die Verwenderin abweichend von diesen Bedingungen auf 
Grund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder 
Aufwendungsersatz verpflichtet ist, haftet sie nur, soweit ihr, ihren leitenden Angestellten 
oder Erf�llungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrl�ssigkeit oder eine Verletzung von Leben, 
K�rper oder Gesundheit zur Last f�llt. Unber�hrt bleiben die verschuldensunabh�ngige 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die Haftung f�r die Erf�llung einer 
Beschaffenheitsgarantie. Unber�hrt bleibt auch die Haftung f�r die schuldhafte Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten.

(3) Nimmt der Auftraggeber die Lieferung trotz Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm 
Sachm�ngelanspr�che nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme bzw. bei �bergabe 
vorbeh�lt.

(4) Dem Auftraggeber stehen die Rechte wegen nicht vertragsgem��er Erf�llung nur zu, 
wenn er sie binnen 14 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich geltend gemacht hat. 
Wegen verdeckter M�ngel stehen dem Auftraggeber die vorgenannten Rechte nur zu, wenn 
er sie binnen 14 Tagen nach Entdeckung schriftlich ger�gt hat. 

(5) Erkl�rungen der Verwenderin im Zusammenhang mit diesem Vertrag (z. B. 
Leistungsbeschreibungen) enthalten im Zweifel keine �bernahme einer Garantie. Im Zweifel 
sind nur ausdr�ckliche schriftliche Erkl�rungen von der Verwenderin �ber die �bernahme 
einer Garantie ma�geblich.

(6) Die Verwenderin leistet keine Gew�hr f�r M�ngel oder Sch�den, die auf unrichtigen oder 
unvollst�ndigen Informationen des Auftraggebers oder darauf beruhen, dass die Ware der 
Verwenderin unter anderen als den der Verwenderin vom Auftraggeber bei Auftragserteilung 
genannten Bedingungen eingesetzt wird. Die Gew�hrleistungspflicht der Verwenderin 
erlischt, wenn der Auftraggeber eigenm�chtig Eingriffe an der Ware vornimmt.

Soweit die Verwenderin nach eigenen Zeichnungen, Mustern oder Modellen liefert, sind 
diese nur verbindlich hinsichtlich Formgebung und technischer Ausf�hrung. 

(7) Durch technische Weiterentwicklung bedingte �nderungen bleiben vorbehalten und 
berechtigen ebenfalls nicht zur Reklamation. 

(8) Ist nur ein Teil der vertraglichen Leistung nicht vertragsgem��, gelten die vorstehenden 
Rechte nur hinsichtlich des nicht vertragsgem��en Teils der Leistung. Zur Annullierung des 
Gesamtauftrages oder anderer erteilter und noch nicht erledigter Auftr�ge ist der 
Auftraggeber nicht berechtigt. 

(9) S�mtliche Gew�hrleistungsanspr�che, gleich aus welchem Rechtsgrund, verj�hren in 12 
Monaten von der Ablieferung an. 

11. Aufrechnung und ZurÇckbehaltungsrecht
Die Aufrechnung gegen Forderungen der Verwenderin ist ausgeschlossen, es sei denn, die 
Aufrechnung erfolgt mit unstreitigen oder rechtskr�ftig festgestellten Gegenforderungen. Die 
Geltendmachung eines Zur�ckbehaltungsrechts mit Forderungen aus einem anderen 
Vertragsverh�ltnis ist ausgeschlossen.

12. Anzuwendendes Recht
F�r die Lieferung der Verwenderin gilt deutsches Recht, auch wenn die Lieferung ins 
Ausland oder an ausl�ndische Vertragspartner erfolgt.
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13. ErfÇllungsort und Gerichtsstand
Erf�llungsort ist Bad Laasphe. 

Gerichtsstand ist Bonn.

14. Salvatorische Klausel
Die Ung�ltigkeit einer oder mehrerer dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ber�hrt die 
Wirksamkeit der �brigen Bestimmungen nicht. An die Stelle einer etwa unwirksamen 
Bedingung treten Handelsbrauch und ma�gebliche gesetzliche Regelung.

15. Geltung
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ab dem 01. Februar 2006.

HA-WI Kunststoffe GmbH & Co. KG
Siegener Stra�e 117

57334 Bad Laasphe


